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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1993

Norm

ArbVG §33 Abs2 Z2

Rechtssatz

Die in dieser Bestimmung, vom Geltungsbereich des 2. Teiles ausgenommenen, im Zusammenhang mit Behörden und

Ämtern genannten sonstigen Verwaltungsstellen müssen einen engen Konnex mit Staatsaufgaben aufweisen, die

typischerweise in den Formen der Hoheitsverwaltung erbracht werden.
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